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Protokoll zur Ordentlichen Versammlung der Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Feren-

balm von Sonntag, 16. Juni 2024, 10.50 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche 

Ferenbalm 

 

 

Vorsitz  Alfred Köhli, Kirchgemeindepräsident 

Anzahl Stimmberechtigte 18 

Absolutes Mehr  10 

Entschuldigungen  Monika Hurni, Gammen; Eva Anderegg, Biberen; Hans Hofmann, Ried; Fritz 

Biedermann (Finanzverwalter), Neuenegg; Gemeinden Ulmiz, Murten (für 

Büchslen und Gempenach) und Gurmels (für Wallenbuch) 

Protokoll Kathrin Winkelmann, Sekretärin 

Stimmenzähler Hans Fankhauser, Biberen 

 

 

Der Präsident Alfred Köhli begrüsst die Anwesenden, insbesondere Benjamin Stupan und Katrin Bardet, Mitglieder 

des Synodalrats der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg, und eröffnet die Versammlung. Er verliest 

die Traktandenliste, die wie folgt publiziert worden ist: 

 Laupen Anzeiger Nrn 20 und 24 vom 16. Mai und 13. Juni 2024 

 Amtsblatt des Kantons Freiburg vom 17. Mai 2024 

 Der Murtenbieter vom 14. Juni 2024 

 reformiert. 06/2024 sowie «Nöis us dr Chiuchgmeind» I/2024, Mitteilungsblatt des Kirchgemeinderates vom Juni 

2024 sowie auf der Gemeindewebsite unter www.kirchenregion-laupen.ch/kg/ferenbalm. 

Seitens der Stimmberechtigten werden keine Ordnungsanträge gestellt. 

Die Traktandenliste wird in publizierter Form verhandelt. 

 

 

Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Ferenbalm; 

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung bernisch und freiburgisch Ferenbalm 

Sonntag, 16. Juni 2024, im Anschluss an den Morgengottesdienst 

Traktanden 

1. Jahresrechnung 2023 .................................................................................................................................................................................. 2 

2. Informationen ................................................................................................................................................................................................. 3 

3. Verschiedenes ................................................................................................................................................................................................ 4 

Gemäss Art. 70 Organisationsreglement (OgR) Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Ferenbalm ist das Protokoll der Kirchge-

meindeversammlung vom 3. Dezember 2023 ab 13. Dezember 2023 in der Kirche öffentlich aufgelegen. Zum Protokoll wurden 

innert der Auflage-/Rechtsmittelfrist keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche in Form einer schriftlichen und begründeten Ein-

sprache zuhanden des Kirchgemeinderates formuliert. Der Kirchgemeinderat hat das Protokoll in seiner Sitzung vom 21. Februar 

2024 genehmigt. 

Das Stimmrecht richtet sich nach Art. 5 des Organisationsreglements der Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch 

Ferenbalm. 

Ferenbalm, Mai 2024 

Der Kirchgemeinderat 

Rechtsmittel 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung 

schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz 

VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG; 

Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 

Beschwerde führen. 

 

  

http://www.kirchenregion-laupen.ch/ferenbalm
http://www.kirchenregion-laupen.ch/ferenbalm
http://www.kirchenregion-laupen.ch/ferenbalm
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Als Stimmenzähler wird Hans Fankhauser bestimmt. 

Die Versammlung ist dadurch konstituiert. 

 

 

Verhandlungen und Beschlüsse 

 

1. Jahresrechnung 2023 

Referent: Markus Henauer, Kirchgemeinderat, Ressort Finanzen 

Einleitend 

 Der Kirchgemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 in seiner Sitzung vom 17. April 2024 zuhanden der Kirchge-

meindeversammlung verabschiedet. 

 Die Jahresrechnung 2023 wurde von der Rechnungsprüfungskommission geprüft mit dem Prüfungsurteil und An-

trag. 

 

Nachkredite 

Von den gesamten Kreditüberschreitungen in der Höhe von CHF 52 228.65 sind CHF 43 289.30 gebunden und  

CHF 8 939.35 liegen in Kompetenz des Kirchgemeinderates. 

Die Kirchgemeindeversammlung hat somit keine Nachkredite zu genehmigen, sondern nimmt diese lediglich zur 

Kenntnis. 

Erfolgsrechnung 

Der Gesamthaushalt schliesst bei einem Aufwand von CHF 527 463.09 mit einem Gewinn von CHF 16 623.95. 

Gegenüber dem Budget bedeutet dies eine Besserstellung von CHF 100 387.95. 

Das Rechnungsergebnis wird hauptsächlich durch höhere Steuereinnahmen (NP/JP) und reduzierte Ausgaben beim 

Personal- sowie Sach- und Betriebsaufwand beeinflusst. 

Investitionsrechnung 

Die Investitionsrechnung weist Nettoaufwendungen von CHF 60 21.85 aus. 

Bilanz 

Aktiven 

Das Finanzvermögen nimmt um CHF 31 278.94 ab und beträgt per Bilanzstichtag CHF 408 115.17. 

Unter Berücksichtigung der aktivierten Investitionsausgaben sowie der planmässigen Abschreibungen wird das Ver-

waltungsvermögen per Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 mit CHF 450 470.82 ausgewiesen. 

Passiven 

Das Fremdkapital sinkt um CHF 47 956.89 auf CHF 66 123.20. Die Abnahme ist im Wesentlichen auf die im Vergleich 

zum Vorjahr gesunkenen jahresabgrenzenden Buchungen (Kreditoren) zurückzuführen. 

Per Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 beläuft sich das Eigenkapital auf CHF 792 462.79. 

Von den gemachten Ausführungen wird Kenntnis genommen. 

Die Diskussion ist eröffnet. Das Wort wird nicht verlangt. 

Abschliessend wird folgender Auszug aus dem Bestätigungsbericht der Firma Finances Publiques, Bowil, als Rech-

nungsprüfungsorgan verlesen: „Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 

2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften. 

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV erfüllen und die besonderen Vo-

raussetzungen gemäss Art. 124 GV erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vor-

liegen. 

Wir beantragen die Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 mit Aktiven und Passiven von CHF 858 585.99 und einem 

Ertragsüberschuss von CHF 16 623.95 zu genehmigen.» 

 

Der Kirchgemeinderat beantragt der Versammlung 

 die Genehmigung der Jahresrechnung 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 16 623.95 

 die Kenntnisnahme der Nachkredite von CHF 52 228.65  
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Beschluss 

Die Jahresrechnung 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 16 623.95 wird genehmigt. 

Von den Nachkrediten in der Höhe von CHF 52 228.65 wird Kenntnis genommen. 

Der Präsident verdankt die Arbeiten aller Beteiligten. 

 

Finanzplan 2020 – 2028; Information 

Der Handlungsspielraum bewegt sich über den gesamten Prognosezeitrum hinweg im negativen Bereich. 

Die Folgekosten der Investitionstätigkeit (Abschreibungen, Zinsaufwand, Betriebsfolgekosten) werden den Finanz-

haushalt belasten. Sie betragen für den Prognosezeitraum rund CHF 189‘000 bzw. jährlich durchschnittlich CHF 

38‘000 und sind bedingt tragbar. Das Eigenkapital reduziert sich aufgrund der über die gesamte Planungsdauer hin-

weg prognostizierten Verluste von rund CHF 406‘500 bis Ende der Prognoseperiode auf knapp CHF 263‘700. 

Die Investitionstätigkeit führt ab 2026 zu einer Neuverschuldung. 

Fazit 

Die Kirchgemeinde Ferenbalm verpflichtet sich aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel zu einer sorgfältigen Aus-

gabenpolitik, die finanzielle Entwicklung weiterhin genau zu verfolgen und bei Bedarf die notwendigen Massnahmen 

zu ergreifen. 

Der Finanzplan ist rollend und wird jährlich den finanziellen Entwicklungen und Begebenheiten angepasst. 

 

2. Informationen 

 Pfarramt 

Referentin: Katrin Bardet 

 Projekt Kilchhöri1 

Das Kilchhöri-Projekt, finanziert durch den Erprobungsfonds der Kirche in Bewegung und den Reformierten 

Kirchen BernIJuraISolothurn, verknüpft bestehende soziale Netzwerke (kirchliche und nichtkirchliche) mitei-

nander und macht sie füreinander und andere sichtbar.  

Die Website www.kilchhoeri.ch orientiert über Angebote und Ansprechpersonen. 

Das Austausch- und Netzwerktreffen am 13. September 2024 richtet sich an alle Interessierten und wird weg-

weisend für die Zukunft der Projektentwicklung sein. 

 aus dem Pfarramt; Katrin Bardet  

 blickt auf spannende zehn Jahre Tätigkeit in der Kirchgemeinde zurück und ist gespannt darauf, was die 

Zukunft bringt; 

 stellt fest, dass der traditionelle Gottesdienst hauptsächlich von einer älteren Generation besucht wird und 

nicht wenige dieser aktiven und tragenden «Säulen» sind in den vergangenen Jahren verstorben sind. 

 kirchliche offene Kinder- und Jugendarbeit 

Im Vergleich zu den Angeboten in der Altersarbeit gehören jene in der ausserschulischen Kinder- und Ju-

gendarbeit nicht zu den kirchlichen Topprioritäten. 

In diesem Zusammenhang soll eine grundsätzliche Diskussion mit allen Beteiligten über die zukünftige Aus-

richtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit geführt werden. 

 Kirchgemeinderat 

Referent: Peter Rytz, Präsident 

 Zentrale Themen im Kirchgemeinderat sind nebst den Vorbereitungsarbeiten auf die bevorstehenden Ge-

samterneuerungswahlen für die Legislatur 2025 – 2028, der Liegenschaftsunterhalt sowie die Zukunft der Kir-

chenfinanzen. 

 Die Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde stehen bezüglich Friedhofpflege im Austausch. 

 Das Projekt Kilchhöri liefert Hintergrundinformationen und trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Aktivitäten 

der Kirche im sozialen Umfeld zu fördern. 

 Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird die Gemeinschaft innerhalb der Kirchlichen Unterweisung (KUW) 

aufgrund der grenzübergreifenden Strukturen zunehmend geschwächt. 

 

 

                                                           
1 Der Begriff «Kilchhöri» kommt aus dem Mittelalter und umfasst das Gebiet eine Wegstunde um eine Kirche herum. 
 

http://www.kilchhoeri.ch/
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3. Verschiedenes 

Wortmeldungen und Mitteilungen: Verschiedene 

 Benjamin Stupan, Synodalrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg 

 überbringt die Grussworte des Synodalrates und dankt für die Arbeit des Kirchgemeinderates 

 informiert über 

 die neue Zusammensetzung des Synodalrates ab 2024 

 die Motion, wonach der Staatsrat aufgefordert wird, das Schulpflichtgesetz dahingehend zu ändern, dass 

die Stunde des konfessionellen Religionsunterrichts aus dem Wochenstundenplan gestrichen wird 

 die Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie der Mitgliedkirchen 

 gratuliert zum herausfordernden Vernetzungsprojekt Kilchhöri und wünscht für die Zukunft alles Gute und viel 

Erfolg 

 Information Kirchenkonzert 

Samstag, 29. Juni, 17.00 Uhr, Agata-Maria Raatz, Violine und Marcin Fleszar, Orgel 

Mit Werken von Mozart, Vitali und Beethoven arrangiert für Violine und Orgel von Marcin Fleszar.  

Eintritt frei. Kollekte. 

 Verbindungstreppe Ferenbalmstrasse – Kirche; Gefahr durch übermässigen Bewuchs 

Die Treppe wurde vom Bewuchs befreit und ist wiederum begehbar. 

 Abgabe Jahresrechnung/Budget in Papierform 

Grundsätzlich wird die Kirchgemeindeversammlung papierlos durchgeführt. Auf Wunsch können die Jahresrech-

nung bzw. das Budget in Papierform abgegeben werden.  

 

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Der Präsident Alfred Köhli dankt allen Mitarbeitenden, den Ratskolleginnen und Ratskollegen, Funktionären und al-

len für die Kirchgemeinde im Einsatz stehenden Personen für das Engagement und die gute Zusammenarbeit. 

Er schliesst die Versammlung mit einem Dank für das zahlreiche Erscheinen, das Interesse am Geschehen der Kirch-

gemeinde und wünscht allen gute Gesundheit sowie einen schönen Sommer und freut sich auf Begegnungen an 

weiteren kirchlichen Anlässen. 

 

Schluss der Versammlung: 11.30 Uhr 

 

 

Für die Kirchgemeindeversammlung 

 

 

 

A. Köhli    K. Winkelmann 

Präsident   Sekretärin 

 

Genehmigung 

Gemäss Art. 70 Organisationsreglement (OgR) Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Ferenbalm ist das Protokoll 

der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Juni 2024 ab 27. Juni 2024 in der Kirche öffentlich aufgelegen. Zum Proto-

koll wurden innert der Auflage-/Rechtsmittelfrist keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche in Form einer schriftli-

chen und begründeten Einsprache zuhanden des Kirchgemeinderates formuliert. Der Kirchgemeinderat hat das Pro-

tokoll in seiner Sitzung vom 21. August 2024 genehmigt. 

 

 

 

K. Winkelmann, Sekretärin 

Ferenbalm, 1. Dezember 2024 


